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Ausfertigung

Larmaktionsplanung gem. 8 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz

der Gemeinde Hamberge

Hiermit wird bestétigt, dass die vorliegende digitale Fassung mit der
Ausfertigungsfassung des Larmaktionsplanes der Gemeinde
Hamberge dbereinstimmt. Auf Anfrage beim Amt Mordstormarn,
Bauamt kann die Ubereinstimmung der digitalen Fassung mit der
Originalurkunde bestatigt werden.

Allgemeine Angaben

Fur die Larmaktionsplanung zustandige Behodrde

Name der Gemeinde: Hamberge

Amtlicher Gemeindeschlissel: 01062025

Vollstdndiger Name der Behdrde: ~ Amt Nordstormarn

Stral3e: Am Schiefen Kamp

Hausnummer: 10

PLZ: 23585

Ort: Reinfeld

E-Mail: bauleitplanung@amt-nordstormarn.de
Internet-Adresse: www.amt-nordstormarn.de

Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstral3en, Haupteisenbahn-
strecken und ggf. anderer Larmquellen, fur die der Larmaktionsplan aufgestellt
wird

Die Gemeinde Hamberge liegt im Nordosten des Kreises Stormarn. Die Gemeinde gehort zum
Amt Nordstormarn. Im Norden grenzen die Gemeinde Badendorf und im Westen die
Gemeinden Wesenberg, die beide ebenfalls dem Amt Nordstormarn angehdren. Im Osten und
Suden grenzt die Hansestadt Lubeck an.

Die Gemeinde Hamberge setzt sich zusammen aus den Ortsteilen Hamberge und Hansfelde.
Daneben existieren als landwirtschaftliche Hofe und Streusiedlungen Eckernschmiede,
Hohenleuchte, Sandhof, Poggenpohl und Neddelsternhof. Das Gemeindegebiet umfasst eine
Flache von ca. 6,74 km2. Der Uberwiegende Anteil der Gemeindeflache wird landwirtschaftlich
genutzt. Der Anteil hat jedoch zugunsten von Wohnbau- und Verkehrsflachen abgenommen.
Der Bereich zwischen der Bundesautobahn A 1 und der stidlichen Gemeindegrenzen bildet
den groften Teil des Siedlungsbereiches.

Die Gemeinde Hamberge ist einerseits durch die Hauptverkehrsstral3en, andererseits aber
auch durch geschitzte Landschaftsbestandteile wie das Travetal im Siiden sowie die Feucht-
und Knickwalder im Norden des Gemeindegebietes gepragt.

Durch die Gemeinde fiihren drei wichtige HauptverkehrsstralRen der Region: die Bundesauto-
bahnen A 1 und A 20 mit dem Autobahnkreuz Libeck sowie die Bundesstralie B 75.

An der sidlichen Gemeindegrenze verlauft die Trave. Der Bereich ist Bestandteil des
FFH-Gebietes , Travetal“ (FFH DE 2127-391). Innerhalb des Gemeindegebietes befindet sich
allerdings nur Trave Altarm Legan.

Durch das Gemeindegebiet verlaufen drei 110 kV-Freileitungen. Eine Freileitung durchschnei-
det das Gemeindegebiet in Nordwest-Stdost-Richtung 6stlich des Siedlungsbereiches
Hamberge. Die beiden anderen Freileitungen queren das Gemeindegebiet zwischen dem
Ortsteils Hansfelde und der Bundesautobahn A 20 von Nordosten nach Stdwesten.

Hauptverkehrsstral3e, fur die der Larmaktionsplan aufgestellt wird, sind
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- die Bundesautobahn A 1,
- die Bundesautobahn A 20 sowie
- die Bundesstral3e B 75.

Haupteisenbahnstrecken, Gro3flughafen und andere Larmguellen sind nicht vorhanden.

1.3 Rechtlicher Hintergrund

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG und
deren nationaler Umsetzung in 88 47 a-f BImSchG sowie der Verordnung uber die Larm-
kartierung — 34.BImSchV.

1.4 Geltende Larmgrenzwerte

Larmgrenzwerte, die als Kriterien flr die Evaluierung und Umsetzung von Malinahmen zur
Bekampfung und Minderung von Larm in dem von dem Aktionsplan erfassten Gebiet
verwendet werden, sind als Anlage 1 (Auszug aus Anhang Il der LAI-Hinweise zur Larm-
aktionsplanung) angefihrt.

2. Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten

Anzahl der Personen, die in dem vom Larmaktionsplan erfassten Gebiet einer Larmbelastung
ausgesetzt sind ab

55 dB(A) Loen von Hauptverkehrsstral3en: 910
50 dB(A) Lnight von Hauptverkehrsstral3en: 540

2.2 Bewertung der geschéatzten Anzahl von Personen, die Umgebungslarm ausge-

setzt sind
In der Gemeinde Hamberge lebten zum Stichtag der Erhebung 1.874 Menschen.

Hiervon sind ganztagig (24 Stunden) 910 Menschen Belastungen lber 55 dB(A) ausgesetzt.
Dieses sind 48,6 % der Gesamtbevolkerung. Hiervon sind wiederum 130 Menschen Belastun-
gen von uber 65 bis 70 dB(A) Loen und 20 Menschen sogar Belastungen von 70 bis 75 dB(A)
ausgesetzt.

In der Nacht sind insgesamt 540 Menschen und damit 28,8 % der Bevolkerung Belastungen
von mehr als 50 dB(A) LnichT ausgesetzt.

Die Schule liegt in einem Bereich, der ganztagig Belastungen von 60 bis 65 d B(A) Loen aus-
gesetzt ist. Ein Krankenhaus gibt es in der Gemeinde nicht.

2.3 In der Gemeinde vorhandene Larmprobleme und verbesserungsbedurftige Situ-
ationen

Aufgrund der Anwendung der Berechnungsmethode CNOSSOS in der Larmkartierung 2022
bestehen Larmprobleme beinahe im gesamten Siedlungsbereich der Gemeinde:

- beidseitig der Bundesautobahn A 1,
- beidseitig der Bundesautobahn A 20 sowie
- beidseitig der BundesstralRe B 75.

Verbesserungswiurdige Situationen liegen in diesen Bereichen vor.
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Besonders hervorzuheben ist der Kreuzungsbereich der Bundesstral3e B 75 und der
Bundesautobahn A 1 im Sudwesten der Gemeinde. Die Grundsticke in den Stral3en Sand-
berg, Fliederweg werden zum Teil von beiden HauptverkehrsstralRen belastet. Fir die Wohn-
bebauung in diesem Bereich sind Fassadenpegel bis zu 65 dB(A) ganztagig und bis zu

60 dB(A) nachts kartiert worden.

Ein weiterer stark belasteter Bereich sind die Wohngrundstiicke beidseitig der Bundesstralde
B 75, die durch den Hauptsiedlungsbereich der Gemeinde bzw. an diesem entlang verlauft.
Hier sind an den Fassaden Larmpegel bis 65 dB(A) ganztagig — in einigen Grundstticken
sogar bis 66 dB(A) — und bis zu 59 dB(A) nachts ermittelt worden.

fur die Grundschule und die Wohngrundstiicke Schulstraf3e 12 und 17 werden Fassadenpegel
bis zu 62 dB(A) ganztagig und bis zu 53 dB(A) nachts ausgewiesen. Fur das Grundstiick
Schulstral3e 16 liegen die Hochstwerte bei 70 dB(A) bzw. 63 dB(A).

Fur die Grundstiuicke im Bereich Poggenpohl werden Fassadenpegel bis 67 dB(A) ganztagig
und bis zu 64 dB(A) nachts erreicht.

Es besteht die Gefahr, dass die von den Hauptverkehrsstral3en ausgehende Larmbelastung
ansteigt. Die Verkehrsstarkeentwicklung auf diesen Straf3en sind daher zu beobachten.

3. MaRnahmenplanung
3.1 Bereits vorhandene MalBnahmen zur L&rmminderung
Bereits vorhandene Mal3nahmen zur LA&rmminderung an Hauptverkehrsstral3en:
Ifd. | MaBnahmenart Erlauterungen (Wo, Was)
Nr.
Maflnahmen an der Quelle

1 Anderung des Emissionspegels Einbau larmmindernden StraRenoberflache auf

der Bundesautobahn A 1 (Bau 2014)
Maflnahmen auf dem Ausbreitungs-
weg

2 Larmschutzwénde Larmschutzanlagen an der Bundesautobahn A 1,
Fahrtrichtung Libeck, im Bereich An der Auto-
bahn 1, H6he 5,5 m (in den 1980iger)

3 Larmschutzanlagen an der Bundesautobahn A 1,
Fahrtrichtung Libeck, im Bereich Fliederweg 1,
4,0 m (in den 1980igern)

4 Larmschutzanlagen an der A 20 (Bau 2001 und
2009)

5 Larmschutzwall im Bebauungsplan Nr. 2.4 A
(nordlich B 75) (Rechtskraft

Stadtebauliche Planung
6 Flachennutzungsplanung/Bauleitpla- Festsetzung passiver SchallschutzmalRnahmen
nung sowie zuriickgesetzte Lage der Baufenster im Be-
bauungsplan Nr. 4 (stdlich B 75) (Rechtskraft
1999)

7 Festsetzung passiver SchallschutzmalRnahmen
im Bebauungsplan Nr. 6 sowie Abstandsflache
zur Bundesstraf3e (nordlich B 75) (Rechtskraft
2015)
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Ifd. | MaBnahmenart Erlauterungen (Wo, Was)

Nr.

8 Festsetzung passiver SchallschutzmafRnahmen
im Bebauungsplan Nr. 8 ( stidlich B 75) zurtickge-
setzte Lage der ErschlielRungsstrafl3e und der
Baufenster (Rechtskraft 2005)

9 Festsetzung passiver SchallschutzmafRnahmen
sowie zuriickgesetzte Lage der Baufenster zur B
75 im Bebauungsplan Nr. 14 (sudlich B 75)
(Rechtskraft 2017)

3.2 Geplante MaRnahmen zur Larmminderung far die nachsten funf Jahre (ein-

schlie3lich der Malinahmen zum Schutz ruhiger Gebiete)
Die Gemeinde hat bereits 2008 ein Konzept zur Verkehrsberuhigung der B 75 (Kurzbericht zur
Aktionsplanung Hamberge vom 17.03.2008) erarbeitet. Dieses sieht im Wesentlichen die
Verlegung der Bundesstral3e B 75 auf die Bundesautobahn A 1 mittels Schaffung einer
Anschlussstelle an die Bundesautobahn vor. Bestandteil ist zudem eine Verkehrsberuhigung
der Bundesstral3e durch

a) die Herabstufung der Bundesstral3e innerhalb der Ortslage Hamberge,

b) den Ruckbau der BundesstralRe auf einen Regelquerschnitt von 9 m,

c) die Festsetzung von einer max. zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h und

d) die Festsetzung eines Lkw- Nachtfahrverbotes innerhalb der Ortsdurchfahrt Hamberge.
Der Kurzbericht ist als Anlage 2 Bestandteil dieses Larmaktionsplanes.
Ein erster Schritt zur Umsetzung des Konzeptes stellt der zwischen der Gemeinde Hamberge
und dem Land Schleswig-Holstein 2017 geschlossene offentlich-rechtliche Vertrag zur Nach-
besserung der Larmschutzanlagen an der Bundessautobahn A 1 dar. Dieser Vertrag sieht
auch die Schaffung einer Teilanschlussstelle der BundesstralR3e B 75 an die Bundesautobahn
A 1in und aus Richtung Libeck vor. Das Planfeststellungsverfahren ist mit dem ,Planergan-
zungsbeschluss vom 01.04.2022 zum Planfeststellungsbeschluss vom 29.09.1988 fiir den
Bau von Larmschutzanlagen an der Bundesautobahn A 1 Hamburg - Libeck von Betr.-km
49+000 bis 51+900“ abgeschlossen werden.
Geplante MalBnahmen zur Larmminderung an Hauptverkehrsstraf3en:

Ifd. | MaBnahmenart Erlauterungen (Wo, Was)
Nr.

Maflnahmen an der Quelle

1. | Anderung des Emissionspegels Einbau einer larmmindernden Stral3enoberflache
auf der BundesstralRe B 75

2. Einbau larmmindernder Straf3enoberflache bei
Sanierungs- und UmbaumafRnahmen auf der
Bundesstralle B 75

3. Einbau larmmindernder Straf3enoberflache bei
Sanierungs- und Umbaumal3nahmen auf der
Bundesautobahn A 1

4. Einbau larmmindernder Stral3enoberflache bei
Sanierungs- und Umbaumal3nahmen auf der
Bundesautobahn A 20

5. | Zeitliche Beschrankung Nachtfahrverbot fur LKW’s auf der Bundesstralle
B 75 in der Ortslage Hamberge

6. | MaRnahmen zur Geschwindigkeitsre- | Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindig-

duzierung keit auf der Bundesautobahn A 1 auf 100 km/h
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Ifd. | MalRnahmenart Erlauterungen (Wo, Was)
Nr.
7. Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindig-

keit auf der Bundesstraf3e B 75 innerhalb der
Ortschaft auf 30 km/h

8. Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindig-
keit auf der Bundesstral3e B 75 aulRerhalb der
Ortschaft ab Beginn der Wohnbebauung auf 50
km/h - alternativ Versetzung des westlichen
Ortseingangsschildes nach Westen

9. | sonstige Verkehrsmanagementmalf3-

nahmen Umsetzung des Gemeindekonzeptes 2008

- Verlegung der Bundesstral3e B 75 auf die
Bundesautobahn A 1

- Rickbau der Bundesstraf3e auf einen Regel-
qguerschnitt von 9 m

- Festsetzung von einer max. zuldssigen Hochst-
geschwindigkeit von 30 km/h

- Festsetzung eines Lkw- Nachtfahrverbotes
innerhalb der Ortsdurchfahrt Hamberge

10. jahrliche Ermittlung der Verkehrszahlen und Be-
rechnung der Schallausbreitung fur die mafR3gebli-
chen Hauptverkehrsstral3en

Malnahmen am Ausbreitungsweg
11. | Larmschutzwande Ertlichtigung und Erneuerung der Larmschutzan-
lagen entlang der Bundesautobahn A 1 gemaf
Planerganzungsbeschluss vom 01.04.2022

12. Erhéhung und Verlangerung der Larmschutzwand
an der Bundesautobahn A 1 zum Schutz der
Wohnbebauung im Westen

13. | Schalldammung an Gebauden Umsetzung passiver LarmschutzmalB3nhahmen
(Ausltéser Bundesautobahn A 1) an betroffenen
Gebauden und Grundstucken geman Plan-
erganzungsbeschluss vom 01.04.2022

14. Umsetzung passiver Larmschutzmal3nhahmen
(Ausloser Bundesautobahn A 20) an betroffenen
Gebauden und Grundsticken

15. Umsetzung passiver LarmschutzmalB3nhahmen
(Ausltser Bundesstral3e B 75) an betroffenen
Gebauden und Grundstiicken

Stadtebauliche Planung
16. | Flachennutzungsplanung Bertcksichtigung der Larmemissionen bei der
Aufstellung von Bebauungsplénen durch Rege-
lungen zu Abstandsflachen, Grundrissgestaltung,
aktive und passive Schallschutzmalinahmen usw.

17. | Larmschutzbereiche — ruhiges Gebiet | Uberpriifung von MaRnahmen der Verkehrs-

planung
18. Vermeidung von Siedlungserweiterungen
Anderung der Infrastruktur
19. | Neue Infrastruktur Schaffung einer neuen Anschlussstelle flr die

Bundesautobahn A 1 in und aus Richtung Libeck
gemal offentlich-rechtlichem Vertrag zwischen
dem Land Schleswig- Holstein und der Gemeinde
Hamberge aus 2013
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Erlauterungen des erwarteten Nutzens
Es wird erwartet, dass mit der Umsetzung der Malinahmen die Larmbelastung und die Anzahl
der betroffenen Personen dauerhaft reduziert und neuen Betroffenheiten vorgebeugt werden.

Ausfertigung

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm

Eine langfristige Reduzierung der Larmbelastung wird vor allem durch die Realisierung des in
3.2 angefluhrten offentlich-rechtlichen Vertrages einschlie3lich der Umsetzung des dort

genannten Konzeptes erzielt.

Ansonsten wird diese nur durch die Zusammenfassung mehrerer der in 3.2 angefiihrten

MalRnahmen zu sogenannten MalRnahmenbindeln mdglich sein. Die Gemeinde Hamberge
erwartet von der Stral3enbaulasttragerin die Verbesserung des aktiven Schallschutzes und
eine Geschwindigkeitsreduzierung.

3.4 Schutz ruhiger Gebiete

Es wird folgendes ruhiges Gebiet festgesetzt:

Name des ruhigen Gebietes

Art des ruhigen Gebiets

Schutzmallnahmen

Schutzstreifen entlang der nérd-
lichen Grenze des FFH-Gebie-
tes ,Travetal“ in einer Breite von
50m

Uferbereich

Uberpriifung von MaRnahmen
der Freiraum-, Stadt- und
Verkehrsplanung

Vermeidung von Siedlungser-
weiterungen

Das Gebiet ist in der Anlage 3 zeichnerisch dargestellt.

3.5 Geschatzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Gebiet, fur
die sich der StraRenverkehrslarm durch die vorgesehenen MalRnahmen inner-
halb der nachsten finf Jahre reduziert

Es werden durch die vorgesehenen MaRnahmen des Larmaktionsplans 910 Personen ent-

lastet.

4. Mitwirkung der Offentlichkeit

4.1 Zeitraum der Offentlichkeitsbeteiligung

Von: 05.10.2023

Bis:

4.2 Art der 6ffentlichen Mitwirkung

Die offentliche Mitwirkung fand wie folgt statt:
- Offentliche Beratung im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 05.10.2023,
- Offentliche Beratung in der Gemeindevertretung am 12.10.2023,
- Offentliche Auslegung des Larmaktionsplanes inkl. Veroffentlichung im Internet vom
19.01.2024 bis 19.0.2024 mit Mdglichkeit zur Stellungnahme,
- Beteiligung/Ansprache verschiedener Interessentrager

19.02.2024
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4.3 Art der Interessentrager, die an der 6ffentlichen Konsultation teilgenommen
haben

Die nachfolgend aufgefiihrten Interessentrager sind schriftlich Gber das 6ffentliche Beteili-
gungsverfahren informiert worden. Gleichzeitig wurde der Entwurf des Larmaktionsplanes mit
der Bitte um Stellungnahme Utbersandt.

Staatliche Stellen

Ministerium fir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Schleswig-Holstein

Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein
Landesbetrieb StralBenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Die Autobahn GmbH, Niederlassung Nord

Landesamt fur Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) Schleswig-Holstein
Landesamt fur Umwelt (LfU) Schleswig-Holstein

Landesamt fur Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung - Untere Forstbehérde
Landesamt fir Denkmalpflege Schleswig-Holstein

Archéologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Kreis Stormarn

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Wasser- und Bodenverband Trave

Privatwirtschaft, Versorgungsunternehmen
TenneT TSO GmbH

Deutsche Telekom Technik GmbH
TraveNetz GmbH

Stadtwerke Libeck GmbH

Nichtstaatliche Organisationen

Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.

AG der nach 8§ 29 BNatSchG beteiligten Naturschutzverbande

Bund fir Umwelt- und Naturschutz e.V., Landesverband Schleswig-Holstein
Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V., Landesverband Schleswig-Holstein

4.4 Berucksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Offentlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkungsmaglichkeit sind keine Stellungnahmen aus der Offentlichkeit ein-
gegangen.

4.5 Dokumentation

Der Larmaktionsplan der Gemeinde Hamberge ist in der Sitzung des Bau-, Planungs- und
Umweltausschusses am 05.10.2023 sowie der Gemeindevertretung am 12.10.2023 6ffentlich
diskutiert und beraten worden.

Der Entwurf des Larmaktionsplanes lag in der Zeit vom 19.01.2024 bis einschlief3lich
19.02.2024 offentlich aus. Gleichzeitig konnten die Unterlagen unter der Adresse
https://www.amt-nordstormarn.de/amt/bekanntmachungen/ eingesehen werden.
Stellungnahmen konnten seit der 6ffentlichen Beratung im Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss schriftlich, zur Niederschrift und per Email abgegeben werden. Aus der Offentlichkeit
sind keine Stellungnahmen eingegangen.

5. Evaluierung des Aktionsplans

5.1 Uberpriufung der Umsetzung

Der Larmaktionsplan wird gemal § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen fiir
718
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die Larmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren, Uberprift und erforderlichenfalls tberar-
beitet. Erfahrungen bei der Aufstellung des Aktionsplans und der Umsetzung von Malinahmen
sowie die erzielten Ergebnisse werden maoglichst konkret ermittelt und bewertet. Dazu ist ge-
plant, das unter www.laerm.schleswig-holstein.de veroffentlichte Schema (Formular Uber-
prufung Aktionsplan) zu verwenden.

5.2 Uberprufung der Wirksamkeit
Es sind keine Regelungen fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit des Larmaktionsplans vorge-

sehen.

6. Inkrafttreten des Aktionsplans

6.1 Der Larmaktionsplan tritt in Kraft
am: 22.03.2025

6.2 Link zum Aktionsplan im Internet

https://www.amt-nordstormarn.de/Gemeinden/Hamberge/Regional-und-Bauleitpla-
nung/L&rmaktionsplan/

Hamberge, den 17.05.2025

(Albert Iken)
Bilrgermeister

Anlagen:

1: Auszug aus Anhang lll der LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung
2: Kurzbericht zur Aktionsplanung Hamberge vom 17.03.2008

3: Ruhiges Gebiet - Lageplan

8/8


https://www.amt-nordstormarn.de/Gemeinden/Hamberge/Regional-und-Bauleitplanung/Lärmaktionsplan/
https://www.amt-nordstormarn.de/Gemeinden/Hamberge/Regional-und-Bauleitplanung/Lärmaktionsplan/

